
Anlage 2 

Aufwendungen für Arzneimittel, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Mittel 

aus dem Bereich der privaten Lebensführung 

1. Nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit dieser Anlage sind bei

Beihilfeberechtigten und berücksichtigungsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr

vollendet haben, nur Aufwendungen für verschreibungspflichtige Arzneimittel beihilfefähig,

soweit sie nicht nach der Arzneimittel-Richtlinie in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22.

Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a – Beilage – vom 31. März 2009) in der jeweils geltenden

Fassung gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch von

der Verordnung in der GKV ausgeschlossen sind, sowie Aufwendungen für

apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die bei der Behandlung

schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten. Eine Krankheit gilt als

schwerwiegend, wenn sie lebensbedrohlich ist oder wenn sie auf Grund der Schwere der

durch sie verursachten Gesundheitsstörungen die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig

beeinträchtigt. Als Therapiestandard gilt ein Arzneimittel, wenn der therapeutische Nutzen

zur Behandlung der schwerwiegenden Erkrankung dem allgemeinen Standard der

medizinischen Erkenntnisse entspricht. Voraussetzung für eine Beihilfefähigkeit der

Aufwendungen ist, dass die schwerwiegende Erkrankung und das für die Behandlung dieser

Erkrankung verordnete Standardtherapeutikum in der Anlage I zum Abschnitt F der AM-RL

in der jeweils aktuellen Fassung aufgeführt ist. Neben der Anlage I sind auch die Anlagen II,

V und VI der AM-RL beihilferechtlich zu berücksichtigen.

2. Beihilfefähig sind die Aufwendungen für alle nach dem Arzneimittelgesetz in der Fassung

der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394) in der jeweils geltenden

Fassung zugelassenen Arzneimittel, sofern sie nicht nach § 4 Absatz 1 Nummer 7 Satz 2 der

Beihilfenverordnung NRW oder im Rahmen dieser Anlage ausgeschlossen sind.

3. Beihilfefähig sind Aufwendungen für zugelassene nicht verschreibungspflichtige

apothekenpflichtige Arzneimittel, die begleitend zu einer medikamentösen Haupttherapie mit

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation), wenn das

nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als

Begleitmedikation zwingend vorgeschrieben ist oder wenn es zur Behandlung der beim

bestimmungsgemäßen Gebrauch eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels auftretenden

schwerwiegenden, schädlichen, unbeabsichtigten Reaktionen eingesetzt wird (unerwünschte

Arzneimittelwirkungen).

4. Beihilfefähig sind Aufwendungen für von Ärztinnen und Ärzten oder Zahnärztinnen und

Zahnärzten beschaffte zugelassene nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die in Form

von Spritzen, Infusionen, Salben und Inhalationen im Rahmen einer ambulanten Behandlung

durch die Ärzte oder Zahnärzte mit einer einmaligen Anwendung verbraucht werden.
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5. Beihilfefähig sind Aufwendungen für nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel, die für 

diagnostische Zwecke und Untersuchungen benötigt und in der Rechnung als Auslagen 

abgerechnet werden. 

6. Aufwendungen für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukte nach § 3 

Nummer 1 oder 2 des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

August 2002 (BGBl. I S. 3146) in der jeweils geltenden Fassung zur Anwendung am oder im 

menschlichen Körper bestimmt sind, sind indikationsbezogen beihilfefähig, wenn sie in der 

Anlage V der jeweils aktuellen Fassung der AM-RL aufgeführt sind. Die Regelung gilt nicht 

für von Heilpraktikern verbrauchte Stoffe und nicht für die Verabreichung von 

nichtbeihilfefähigen Medizinprodukten. Beihilfefähig sind ausschließlich Fertigarzneimittel, 

insbesondere die in Anlage I der AM-RL aufgeführten Wirkstoffe. 

7. Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Mittel zur 

Kontrazeption nur bei Personen bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres und bei Personen ab 

Vollendung des 48. Lebensjahres. Dies gilt entsprechend für nicht verschreibungspflichtige 

Notfallkontrazeptiva („Pille danach“). Die Altersgrenzen sind unbeachtlich, wenn die 

Arzneimittel unabhängig von der arzneimittelrechtlichen Zulassung mangels Alternative als 

Arzneimittel zur Behandlung einer Krankheit ärztlich verordnet werden und die 

Notwendigkeit durch eine Amtsärztin oder einen Amtsarzt bestätigt wird. 

8. Bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind - unabhängig von der 

Verschreibungspflicht – die Aufwendungen für folgende Arzneimittel nicht beihilfefähig: 

a) Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten 

einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, Schmerzmittel, 

hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel, sofern es sich nicht um schwerwiegende 

Gesundheitsstörungen handelt, 

b) Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilzinfektionen, geschwürigen 

Erkrankungen der Mundhöhle und nach chirurgischen Eingriffen im Hals-, Nasen- und 

Ohrenbereich, 

c) Abführmittel außer zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit 

Tumorleiden, Megacolon, Divertikulose, Divertikulitis, Mukovizidose, neurogener 

Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei phosphatbindender Medikamentation bei 

chronischer Niereninsuffizienz, bei der Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase 

und 

d) Arzneimittel gegen Reisekrankheit (unberührt bleibt die Beihilfefähigkeit der 

Aufwendungen bei Erbrechen bei Tumortherapie und anderen schwerwiegenden 

Erkrankungen, zum Beispiel Menierescher Symtomkomplex). 

9. Arzneimittel der Anthroposophie, der Homöopathie und der Phytotherapie sind - soweit 

nicht ausnahmsweise in der Anlage I der AM-RL aufgelistet - auch im Ausnahmeweg nicht 

beihilfefähig. Dies gilt nicht für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 



 

10. Aufwendungen für ärztlich verordnete Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, 

Elementardiäten und Sondennahrung sind bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur 

ausreichenden normalen Ernährung ausnahmsweise beihilfefähig, wenn eine Modifizierung 

der normalen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausreichen. Solche 

Ausnahmefälle liegen insbesondere vor bei: 

 

a) Ahornsirupkrankheit, 

 

b) AIDS-assoziierten Diarrhöen, 

 

c) Colitis ulcerosa, 

 

d) Epilepsien, wenn trotz optimierter antikonvulsiver Therapie eine ausreichende 

Anfallskontrolle nicht gelingt, 

 

e) Kurzdarmsyndrom, 

 

f) Morbus Crohn, 

 

g) Mukoviszidose, 

 

h) Multipler Nahrungsmittelallergie, 

 

i) Niereninsuffizienz, 

 

j) Phenylketonurie, 

 

k) Tumortherapien (auch nach der Behandlung), 

 

l) postoperativer Nachsorge, 

 

m) angeborenen Defekten im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, 

 

n) angeborenen Enzymdefekten, die mit speziellen Aminosäuremischungen behandelt 

werden, 

 

o) erheblichen Störungen der Nahrungsaufnahme bei neurologischen Schluckbeschwerden 

oder Tumoren der oberen Schluckstraße (zum Beispiel Mundboden- und Zungenkarzinom). 

 

11. Aufwendungen für Elementardiäten sind für Säuglinge (bis zur Vollendung des ersten 

Lebensjahres) und Kleinkinder (Zeit zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr) mit 

Kuhmilcheiweißallergie beihilfefähig; dies gilt ferner für einen Zeitraum von sechs Monaten 

bei Säuglingen und Kleinkindern mit Neurodermitis, sofern Elementardiäten zu 

diagnostischen Zwecken eingesetzt werden. 

 

12. Aufwendungen für Arzneimittel, die zur Verwendung in nicht zugelassenen 

Anwendungsgebieten verordnet werden (sogenannter OFF-Label-Use), sind grundsätzlich nur 

beihilfefähig, wenn sie in der Anlage VI Teil A der AM-RL (in der jeweils aktuellen Fassung) 

aufgeführt sind. Wirkstoffe zur Anwendung in nicht zugelassenen Anwendungsgebieten, die 



nach Feststellung des Gemeinsamen Bundesausschusses im Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung von einer Verordnung ausgeschlossen sind, sind im Teil B der in Satz 1 

genannten Anlage aufgeführt; die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Über 

Anträge auf Zulassung einer beihilferechtlichen Ausnahme für den Landesbereich entscheidet 

das Ministerium der Finanzen. 

 

13. Verschreibungspflichtige Arzneimittel, die auch zur Behandlung des benignen 

Prostatasyndroms (gutartiger nicht kanzeröser Tumor), wie zum Beispiel Cialis 5 mg oder 

TadaHexal 5 mg, zugelassen sind, sind in der Dosierung 1 x täglich 5 mg beihilfefähig. 

 

14. Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol, 

Nabilon oder getrockneten Cannabisblüten und Cannabisextrakten sind beihilfefähig, wenn 

 

a) eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung 

 

aa) nicht zur Verfügung steht oder 

 

bb) im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung der zuständigen Amtsärztin oder des 

Amtsarztes unter Abwägung der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter 

Berücksichtigung des Krankheitszustandes der oder des Erkrankten nicht zur Anwendung 

kommen kann und 

 

b) eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 

Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht. 

 

Die Beihilfestelle hat über den Erstantrag der oder des Beihilfeberechtigten (erste 

Verordnung) innerhalb eines Monats nach Antragseingang unter Beteiligung der zuständigen 

Amtsärztin oder des zuständigen Amtsarztes zu entscheiden (eine Beteiligung des 

Ministeriums der Finanzen ist grundsätzlich nicht erforderlich). Sofern innerhalb dieser Frist 

keine Stellungnahme des amtsärztlichen Dienstes erfolgt, entscheidet die Beihilfestelle 

zunächst für einen Behandlungszeitraum von drei Monaten unter Beachtung der oben 

genannten Kriterien nach Aktenlage. Die oder der Beihilfeberechtigte ist über die zeitlich 

befristete Entscheidung zu unterrichten. Folgeverordnungen bedürfen keines weiteren 

Voranerkennungsverfahrens, soweit die Zustimmung des amtsärztlichen Dienstes vorliegt. 

15. Nicht beihilfefähig sind (unabhängig vom Alter des Beihilfeberechtigten und der 

berücksichtigungsfähigen Person sowie der Verschreibungspflicht): 

a) Aufwendungen für Mittel, die geeignet sind, Güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen. Es 

sind dies zum Beispiel Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, so genannte Krankenkost 

und diätetische Lebensmittel einschließlich Produkte für Säuglinge oder Kleinkinder. 

Abweichend von Satz 1 sind beihilfefähig Aufwendungen für Aminosäuremischungen, 

Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung im Zusammenhang mit Enteraler 

und Parentaler Ernährung im Rahmen der jeweils aktuellen Fassung des Abschnitts I der AM-

RL sowie den Verwaltungsvorschriften zu dieser Verordnung. 

b) Aufwendungen für Arzneimittel, bei deren Anwendung eine Erhöhung der Lebensqualität 

im Vordergrund steht. Dies sind Arzneimittel, deren Einsatz grundsätzlich durch die private 

Lebensführung bedingt ist oder die aufgrund ihrer Zweckbestimmung insbesondere 



aa) nicht oder nicht ausschließlich zur Behandlung von Krankheiten dienen, 

bb) zur individuellen Bedürfnisbefriedigung oder zur Aufwertung des Selbstwertgefühls 

dienen, 

cc) zur Behandlung von Befunden angewandt werden, die lediglich Folge natürlicher 

Alterungsprozesse sind und deren Behandlung medizinisch nicht notwendig ist, 

dd) zur Anwendung bei kosmetischen Befunden angewandt werden, deren Behandlung in der 

Regel nicht notwendig ist.  

Hierzu gehören insbesondere Aufwendungen für Arzneimittel, die überwiegend zur 

Behandlung der erektilen Dysfunktion, der Anreizung und Steigerung der sexuellen Potenz, 

zur Raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits, zur Regulierung 

des Körpergewichts oder zur Verbesserung des Haarwuchses dienen. 

c) Genussmittel, sämtliche Weine (auch medizinische Weine) und der Wirkung nach ähnliche, 

Ethylalkohol als einen wesentlichen Bestandteil (mindestens 5 Volumenprozent) enthaltene 

Mittel (ausgenommen Tinkturen im Sinne des Deutschen Arzneibuches und tropfenweise 

einzunehmende ethylalkoholhaltige Arzneimittel) sowie Mittel, bei denen die Gefahr besteht, 

dass sie wegen ihrer wohlschmeckenden Zubereitung als Ersatz für Süßigkeiten genossen 

werden, 

 

d) Mineral-, Heil- oder andere Wässer, 

 

e) Mittel, die auch zur Reinigung und Pflege oder Färbung der Haut, des Haares, der Nägel, 

der Zähne, der Mundhöhle dienen sowie medizinische Haut- und Haarwaschmittel, 

medizinische Haarwässer und kosmetische Mittel. Ausgenommen und somit beihilfefähig 

sind Aufwendungen für als Arzneimittel zugelassene Basiscremes, Basissalben, Haut- und 

Kopfhautpflegemittel, auch Rezepturgrundlagen, soweit und solange sie Teil der arzneilichen 

Therapie (Intervall-Therapie bei Neurodermitis/endogenen Ekzem, Psoriasis, Akne-

Schältherapie und Strahlentherapie) sind und nicht der Färbung der Haut und -anhangsgebilde 

sowie der Vermittlung von Geruchseindrücken dienen, 

 

f) Balneotherapeutika, ausgenommen und somit beihilfefähig sind Aufwendungen für als 

Arzneimittel zugelassene Balneotherapeutika bei Neurodermitis/endogenem Ekzem, Psoriasis 

und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, 

 

g) Mittel, die der Veränderung der Körperform (zum Beispiel Entfettungscreme, Busencreme) 

dienen sollen, 

 

h) Mittel zur Raucherentwöhnung, 

 

i) Saftzubereitungen für Erwachsene, von in der Person des Patienten begründeten 

Ausnahmen abgesehen, 

 

j) Würz- und Süßstoffe, Obstsäfte 

 

k) Abmagerungsmittel und Appetitzügler, 

 



l) Anabolika, außer bei neoplastischen Erkrankungen, 

 

m) Stimulantien (zum Beispiel Psychoanaleptika, Psychoenergetika und 

Leistungsstimulantien), ausgenommen bei Narkolepsie und schwerer Zerebralsklerose sowie 

beim hyperkinetischen Syndrom und bei der so genannten minimalen zerebralen Dysfunktion 

vorpubertärer Schulkinder, 

 

n) so genannte Zellulartherapeutika und Organhydrolysate, 

 

o) so genannte Geriatrika und so genannte Arteriosklerosemittel, 

 

p) Roborantien, Tonika und appetitanregende Mittel, 

 

q) Insekten-Abschreckmittel, 

 

r) Fixe Kombinationen aus Vitaminen und anderen Stoffen, ausgenommen und somit 

beihilfefähig sind Vitamin D-Fluorid-Kombinationen zur Anwendung bei Kindern bis zum 

vollendeten 12. Lebensjahr und zur Osteoporoseprophylaxe, 

 

s) Arzneimittel, welche nach § 11 Absatz 3 des Arzneimittelgesetzes nur mit einem oder 

mehreren der folgenden Hinweise: 

 

Traditionell angewendet: 

 

aa) zur Stärkung oder Kräftigung, 

 

bb) zur Besserung des Befindens, 

 

cc) zur Unterstützung der Organfunktion, 

 

dd) zur Vorbeugung, 

 

ee) als mild wirkendes Arzneimittel 

 

in den Verkehr gebracht werden. 

 
 


